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Teilnahmebedingungen für die EXPOsenio 2024 
Samstag, 16. März 2024, Trafo, Baden (www.trafobaden.ch)  
 
1. Veranstalter 
Veranstalter ist der Seniorenrat Region Baden (nachfolgend Veranstalter). 
 
2. Ausstellungszweck 
Information und Beratung der Besucher und Besucherinnen. Verkäufe sind nur in beschränktem Masse 
erlaubt (Kleinigkeiten). Der Abschluss von Verträgen oder der Verkauf von Abos ist nicht gestattet. 
 
3. Anmeldung 
Die verbindliche Anmeldung erfolgt auf der Website: www.exposenio.ch. Das Formular auf der Homepage 
muss vollständig ausgefüllt sein. Mit der Anmeldung akzeptiert der Aussteller die Teilnahmebedingungen. 
 
4. Annahme der Anmeldung 
Mit der Anmeldung besteht noch kein Anspruch auf Teilnahme. Sollten sich zu viele Anbieter melden, 
behält sich der Veranstalter vor, möglichst dem Sonderthema entsprechende Branchen zu berück-
sichtigen. Mit der Anmeldebestätigung, welche der Veranstalter im Anschluss an die Anmeldung 
versendet, ist die Anmeldung verbindlich. Die Rechnung für die Teilnahme wird dem Aussteller mit der 
Anmeldebestätigung zugestellt und ist innerhalb von 30 Tagen zahlbar. Über die Platzeinteilung 
entscheidet der Veranstalter; Wünsche des Ausstellers bezüglich Standort werden nach Möglichkeit 
berücksichtigt. 
 
5. Miete und Kosten 
Die Kosten für die Teilnahme sind dem Anmeldeformular zu entnehmen. Die geleistete Zahlung ist Be-
dingung für die Messeteilnahme. Der Veranstalter ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn der 
Aussteller trotz zweifacher Mahnung offene Rechnungsbeträge nicht bezahlt. Im Falle einer Stornierung 
ist dies dem Veranstalter bis spätestens 90 Tage vor dem Veranstaltungstag schriftlich mitzuteilen. Bei 
späterer Stornierung ist der Aussteller verpflichtet, den vollen Rechnungsbetrag zu bezahlen. 
 
6. Standaufbau und Abräumung 
Der Aussteller erhält rechtzeitig vor der Veranstaltung einen Lageplan und die Standnummer. Die 
Stellwände, Ausstellungstische und Stühle werden vom Veranstalter zur Verfügung gestellt. Der Aussteller 
ist verpflichtet, den Stand innerhalb der ihm bekannt gegebenen Auf- und Abbauzeit fertig zu stellen und 
abzuräumen. 
 
7. Haftung, Bewachung 
Der Aussteller ist für die Beaufsichtigung und Bewachung seines Standes verantwortlich und haftet für 
allfällige durch ihn verursachte Schäden.  
 
8. Datenschutz 
Mit der Anmeldung erklärt sich der Aussteller bereit, seine persönlichen Ausstellungsdaten für Zwecke der 
Veranstaltungsadministration zur Verfügung zu stellen. Der Aussteller ist damit einverstanden, dass 
Ausstellerlisten in Broschüren und im Internet publiziert und Journalisten zur Verfügung gestellt werden. 
 
Baden, März 2023 


